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A. Zielsetzung 

Es handelt sich um einen umfassenden Kooperationsvertrag, der 
perspektivische Aussagen zu allen wesentlichen Bereichen der bilate-
ralen Zusammenarbeit enthält. 

B. Lösung 

Ratifizierung des obengenannten Vertrages. Der Vertrag bedarf nach 
Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes als Voraussetzung für den 
Austausch der Ratifikationsurkunden der Mitwirkung der gesetzgeben-
den Körperschaften in Form eines Bundesgesetzes. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Keine 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

021 (212) — 301 30 — S 25 — Gr 34/91 Bonn, den 6. März 1991 

An den 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwu rf 
 eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 9. November 1990 über gute Nachbar-

schaft, Partnerschaft  und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken mit Begrün-
dung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister des Auswärtigen. 

Der Bundesrat, dem die Vorlage am 08. Februar 1991 als besonders eilbe-
dürftig zugeleitet wurde, hat in seiner 626. Sitzung am 1. März 1991 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf 
keine Einwendungen zu erheben. 

Kohl 
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Entwurf 

Gesetz 
zu dem Vertrag vom 9. November 1990 

über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Dem in Bonn am 9. November 1990 unterzeichneten 
Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft  und 
Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
wird zugestimmt. Der Vertrag wird nachstehend veröffent-
licht. 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft . 

(2) Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Artikel 22 
in Kraft  tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben. 

Begründung zum Vertragsgesetz 

Zu Artikel 1 
Auf den Vertrag findet Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grund-
gesetzes Anwendung, da er die politischen Beziehungen 
des Bundes regelt. 

Zu Artikel 2 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erforder-
nis des Artikels 82 Abs. 2 des Grundgesetzes. 

Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem der Vertrag nach 
seinem Artikel 22 in Kraft  tritt, im Bundesgesetzblatt 
bekanntzugeben. 

Schlußbemerkung 

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die Ausfüh-
rung des Gesetzes nicht mit Kosten belastet. 

Auswirkungen auf die Einzelpreise, das Preisniveau sowie 
auf die Umwelt in der Bundesrepublik Deutschland sind 
nicht zu erwarten. 
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Vertrag 
über gute Nachbarschaft, Partnerscha ft  und Zusammenarbeit 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken - 

im Bewußtsein ihrer Verantwortung für die Erhaltung des 
Friedens in Europa und in der Welt, 

in dem Wunsch, mit der Vergangenheit endgültig abzuschlie-
ßen und durch Verständigung und Versöhnung einen gewichtigen 
Beitrag zur Überwindung der Trennung Europas zu leisten, 

überzeugt von der Notwendigkeit, ein neues, durch gemein-
same Werte vereintes Europa aufzubauen und eine dauerhafte 
und gerechte europäische Friedensordnung einschließlich stabiler 
Strukturen der Sicherheit zu schaffen, 

in der Überzeugung, daß den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten als Teil des gesamteuropäischen Erbes hohe Bedeutung 
zukommt und daß ihre Achtung wesentliche Voraussetzung für 
einen Forschritt beim Aufbau dieser Friedensordnung ist, 

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen und zu den Bestimmun-
gen der Schlußakte von Helsinki vom 1. August 1975 sowie der 
nachfolgenden Dokumente der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, 

entschlossen, an die guten Traditionen ihrer jahrhundertelan-
gen Geschichte anzuknüpfen, gute Nachbarschaft, Pa rtnerschaft 
und Zusammenarbeit zur Grundlage ihrer Beziehungen zu 
machen und den historischen Herausforderungen an der 
Schwelle zum dritten Jahrtausend gerecht zu werden, 

gestützt auf die Grundlagen, die in den vergangenen Jahren 
durch die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland sowie der Deutschen Demokratischen 
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Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
geschaffen wurden, 

erfüllt von dem Wunsch, die fruchtbare und gegenseitig vorteil-
hafte Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten auf allen 
Gebieten weiter zu entwickeln und zu vertiefen und ihrem Verhält-
nis zueinander im Interesse ihrer Völker und des Friedens in 
Europa eine neue Qualität zu verleihen, 

unter Berücksichtigung der Unterzeichnung des Vertrages über 
die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland vom 
12. September 1990, mit dem die äußeren Aspekte der Herstel-
lung der deutschen Einheit geregelt wurden — 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken lassen sich bei der Gestaltung ihrer 
Beziehungen von folgenden Grundsätzen leiten: 

Sie achten gegenseitig ihre souveräne Gleichheit und ihre 
territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit. 

Sie stellen den Menschen mit seiner Würde und mit seinen 
Rechten, die Sorge für das Überleben der Menschheit und die 
Erhaltung der natürlichen Umwelt in den Mittelpunkt ihrer Politik. 

Sie bekräftigen das Recht aller Völker und Staaten, ihr Schick-
sal frei und ohne äußere Einmischung zu bestimmen und ihre 
politische, wi rtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung nach 
eigenen Wünschen zu gestalten. 

Sie bekennen sich zu dem Grundsatz, daß jeder Krieg, ob 
nuklear oder konventionell, zuverlässig verhindert und der Frie-
den erhalten und gestaltet werden muß. 

Sie gewährleisten den Vorrang der allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts in der Innen- und internationalen Politik und bekräfti-
gen ihre Entschlossenheit, ihre vertraglichen Verpflichtungen 
gewissenhaft zu erfüllen. 

Sie bekennen sich dazu, das schöpferische Potential des Men-
schen und der modernen Gesellschaft für die Sicherung des 
Friedens und für die Mehrung des Wohlstands aller Völker zu 
nutzen. 

Artikel 2 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken verpflichten sich, die territo riale Integrität  
aller Staaten in Europa in ihren heutigen Grenzen uneinge-
schränkt zu achten. 

Sie erklären, daß sie keine Gebietsansprüche gegen irgend 
jemand haben und solche auch in Zukunft nicht erheben werden. 

Sie betrachten heute und künftig die Grenzen aller Staaten in 
Europa als unverletzlich, wie sie am Tage der Unterzeichnung 
dieses Vertrags verlaufen. 

Artikel 3 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken bekräftigen, daß sie sich der Androhung 
oder Anwendung von Gewalt enthalten werden, die gegen die 
territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit der anderen 
Seite gerichtet oder auf irgendeine andere A rt  und Weise mit den 
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen oder 
mit der KSZE-Schlußakte unvereinbar ist. 

Sie werden ihre Streitigkeiten ausschließlich mit f riedlichen 
Mitteln lösen und keine ihrer Waffen jemals anwenden, es sei 
denn zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung. Sie 
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werden niemals und unter keinen Umständen als erste Streitkräfte 
gegeneinander oder gegen dritte Staaten einsetzen. Sie fordern 
alle anderen Staaten auf, sich dieser Verpflichtung zum Nichtan-
griff anzuschließen. 

Sollte eine der beiden Seiten zum Gegenstand eines Angri ffs 
werden, so wird die andere Seite dem Angreifer keine militärische 
Hilfe oder sonstigen Beistand leisten und alle Maßnahmen ergrei-
fen, um den Konflikt unter Anwendung der Grundsätze und Ver-
fahren der Vereinten Nationen und anderer Strukturen kollektiver 
Sicherheit beizulegen. 

Artikel 4 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken werden darauf hinwirken, daß durch ver-
bindliche, wirksam nachprüfbare Vereinbarungen Streitkräfte und 
Rüstungen wesentlich reduziert werden, so daß, zusammen mit 
einseitigen Maßnahmen, ein stabiles Gleichgewicht auf niedrige-
rem Niveau insbesondere in Europa hergestellt wird, das zur 
Verteidigung aber nicht zum Angriff ausreicht. 

Das gleiche gilt für einen multilateralen wie bilateralen Ausbau 
vertrauensbildender und stabilisierender Maßnahmen. 

Artikel 5 

Beide Seiten werden den Prozeß der Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa auf der Grundlage der Schlußakte von Hel-
sinki vom 1. August 1975 nach Kräften unterstützen und unter 
Mitwirkung aller Teilnehmerstaaten weiter stärken und entwickeln, 
namentlich durch Schaffung ständiger Einrichtungen und Organe. 
Ziel dieser Bemühungen ist die Festigung von Frieden, Stabilität 
und Sicherheit und das Zusammenwachsen Europas zu einem 
einheitlichen Raum des Rechts, der Demokratie und der Zusam-
menarbeit im Bereich der Wi rtschaft , der Kultur und der Informa-
tion. 

Artikel 6 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken sind übereingekommen, regelmäßige 
Konsultationen abzuhalten, um eine Weiterentwicklung und Ver-
tiefung der bilateralen Beziehungen sicherzustellen und ihre Hal-
tung zu internationalen Fragen abzustimmen. 

Konsultationen auf höchster politischer Ebene finden so o ft  wie 
erforderlich, mindestens jedoch einmal jährlich sta tt . 

Die Außenminister treffen mindestens zweimal im Jahr zusam-
men. 

Die Verteidigungsminister werden zu regelmäßigen Treffen 
zusammenkommen. 

Zwischen den zuständigen Fachministern beider Staaten finden 
nach Bedarf Zusammenkünfte zu beiderseitig interessierenden 
Themen statt . 

Die bereits existierenden gemeinsamen Kommissionen werden 
Möglichkeiten der Intensivierung ihrer Arbeit prüfen. Neue 
gemischte Kommissionen werden bei Bedarf nach gegenseitiger 
Absprache gegründet. 

Artikel 7 

Falls eine Situation entsteht, die nach Meinung einer Seite eine 
Bedrohung für den Frieden oder eine Verletzung des Friedens 
darstellt oder gefährliche internationale Verwicklungen hervorru-
fen kann, so werden beide Seiten unverzüglich miteinander Ver-
bindung aufnehmen und bemüht sein, ihre Positionen abzustim-
men und Einverständnis über Maßnahmen zu erzielen, die geeig-
net sind, die Lage zu verbessern oder zu bewältigen. 
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Artikel 8 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken sind sich darüber einig, ihre zweiseitige 
Zusammenarbeit, insbesondere auf wi rtschaftlichem, industriel-
lem und wissenschaftlich-technischem Gebiet und auf dem 
Gebiet des Umweltschutzes wesentlich auszubauen und zu ver-
tiefen, um die beiderseitigen Beziehungen auf einer stabilen und 
langfristigen Grundlage zu entwickeln und das Vertrauen zwi-
schen beiden Staaten und Völkern zu stärken. Sie werden zu 
diesem Zweck einen umfassenden Vertrag über die Entwicklung 
der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wi rtschaft, Industrie, 
Wissenschaft und Technik und, soweit erforderlich, besondere 
Vereinbarungen für einzelne Sachgebiete schließen. 

Beide Seiten messen der Zusammenarbeit in der Aus- und 
Weiterbildung von Fach- und Führungskräften der Wi rtschaft  eine 
wichtige Bedeutung für die Ausgestaltung der bilateralen Bezie-
hungen bei und sind bereit, sie wesentlich auszubauen und zu 
vertiefen. 

Artikel 9 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken werden die wirtschaftliche Zusammen-
arbeit zum gegenseitigen Nutzen weiter ausbauen und vertiefen. 
Sie werden für Bürger, Unternehmen und staatliche sowie nicht-
staatliche Einrichtungen der jeweils anderen Seite die günstigsten 
Rahmenbedingungen für unternehmerische und sonstige wirt-
schaftliche  Tätigkeit schaffen, die nach ihrer innerstaatlichen 
Gesetzgebung und ihren Verpflichtungen aus internationalen Ver-
trägen möglich sind. Das gilt insbesondere für die Behandlung 
von Kapitalanlagen und Investoren. 

Beide Seiten werden die für die wi rtschaftliche Zusammenarbeit 
notwendigen Initiativen der unmi ttelbar Interessie rten fördern, ins-
besondere mit dem Ziel, die Möglichkeiten der geschlossenen 
Verträge und vereinbarten Programme voll auszuschöpfen. 

Artikel 10 

Beide Seiten werden auf der Grundlage des Abkommens vom 
22. Juli 1986 über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
den Austausch auf diesem Gebiet weiter entwickeln und gemein-
same Vorhaben durchführen. Sie wollen die Leistungen moderner 
Wissenschaft und Technik im Interesse der Menschen, ihrer 
Gesundheit und ihres Wohlstands nutzen. Sie fördern und unter-
stützen gleichgerichtete Initiativen der Forscher und Forschungs-
einrichtungen in diesem Bereich. 

Artikel 11 

In der Überzeugung, daß die Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen für eine gedeihliche wi rtschaftliche und gesellschaft-
liche Entwicklung unve rzichtbar ist, bekräftigen beide Seiten 
ihre Entschlossenheit, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Umweltschutzes auf der Grundlage des Abkommens vom 
25. Oktober 1988 fortzuführen und zu intensivieren. 

Sie wollen wichtige Probleme des Umweltschutzes gemeinsam 
lösen, schädliche Einwirkungen auf die Umwelt untersuchen und 
Maßnahmen zu ihrer Verhütung entwickeln. Sie beteiligen sich an 
der Entwicklung abgestimmter Strategien und Konzepte einer 
Staatsgrenzen überschreitenden Umweltpolitik im internationalen, 
insbesondere europäischen Rahmen. 

Artikel 12 

Beide Seiten streben eine Erweiterung der Transportverbindun-
gen (Luft-, Eisenbahn-, See-, Binnenschiffahrts- und Straßenver-
kehr) zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken unter Nutzung modernster 
Technologien an. 
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Artikel 13 
Beide Seiten werden sich bemühen, das Visumsverfahren für 

Reisen von Bürgern beider Länder, in erster Linie zu geschäft-
lichen, wi rtschaftlichen und kulturellen Zwecken und zu Zwecken 
der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit, auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit erheblich zu vereinfachen. 

Artikel 14 

Beide Seiten unterstützen die umfassende Begegnung der 
Menschen aus beiden Ländern und den Ausbau der Zusammen-
arbeit von Parteien, Gewerkschaften, Stiftungen, Schulen, Hoch-
schulen, Sportorganisationen, Kirchen und sozialen Einrichtun-
gen, Frauen-, Umweltschutz- und sonstigen gesellschaftlichen 
Organisationen und Verbänden. 

Besondere Aufmerksamkeit wird der Vertiefung der Kontakte 
zwischen den Parlamenten beider Staaten gewidmet. 

Sie begrüßen die pa rtnerschaft liche Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinden, Regionen, Bundesländern und Unionsrepubliken. 

Eine bedeutende Rolle kommt dem deutsch-sowjetischen 
Gesprächsforum sowie der Zusammenarbeit der Medien zu. 

Beide Seiten werden es allen Jugendlichen und ihren Organisa-
tionen erleichtern, an Austausch, Begegnungen und gemein-
samen Vorhaben teilzunehmen. 

Artikel 15 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken werden im Bewußtsein der jahrhunderte-
langen gegenseitigen Bereicherung der Kulturen ihrer Völker und 
deren unverwechselbaren Beitrag zum gemeinsamen kulturellen 
Erbe Europas sowie der Bedeutung des kulturellen Austausches 
für die gegenseitige Verständigung der Völker ihre kulturelle 
Zusammenarbeit wesentlich ausbauen. 

Beide Seiten werden das Abkommen über die Errichtung und 
die Tätigkeit von Kulturzentren mit Leben erfüllen und voll aus-
schöpfen. 

Beide Seiten bekräftigen ihre Bereitschaft, allen interessie rten 
Personen umfassenden Zugang zu Sprachen und Kultur der 
anderen Seite zu ermöglichen und fördern staatliche und private 
Initiativen. 

Beide setzen sich nachdrücklich dafür ein, die Möglichkeiten 
auszubauen, in Schulen, Hochschulen und anderen Bildungsein-
richtungen die Sprache des anderen Landes zu erlernen und dazu 
der jeweils anderen Seite bei der Aus- und Fortbildung von 
Lehrkräften zu helfen sowie Lehrmittel, einschließlich des Einsat-
zes von Fernsehen, Hörfunk, Audio-, Video- und Computertechnik 
zur Verfügung zu stellen. Sie werden Initiativen zur Errichtung 
zweisprachiger Schulen unterstützen. 

Sowjetischen Bürgern deutscher Nationalität sowie aus der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken stammenden und 
ständig in der Bundesrepublik Deutschland wohnenden Bürgern, 
die ihre Sprache, Kultur oder Tradition bewahren wollen, wird es 
ermöglicht, ihre nationale, sprachliche und kulturelle Identität zu 
entfalten. Dementsprechend ermöglichen und erleichtern sie im 
Rahmen der geltenden Gesetze der anderen Seite Förderungs-
maßnahmen zugunsten dieser Personen oder ihrer Organisatio-
nen. 

Artikel 16 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken werden sich für die Erhaltung der in ihrem 
Gebiet befindlichen Kulturgüter der anderen Seite einsetzen. 
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Sie stimmen darin überein, daß verschollene oder unrecht-
mäßig verbrachte Kunstschätze, die sich auf ihrem Territorium 
befinden, an den Eigentümer oder seinen Rechtsnachfolger 
zurückgegeben werden. 

Artikel 17 

Beide Seiten unterstreichen die besondere Bedeutung der 
humanitären Zusammenarbeit in ihren bilateralen Beziehungen. 
Sie werden diese Zusammenarbeit auch unter Einbeziehung der 
karitativen Organisationen beider Seiten verstärken. 

Artikel 18 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß die 
auf deutschem Boden errichteten Denkmäler, die den sowjeti-
schen Opfern des Krieges und der Gewaltherrschaft gewidmet 
sind, geachtet werden und unter dem Schutz deutscher Gesetze 
stehen. Das Gleiche gilt für die sowjetischen Kriegsgräber, sie 
werden erhalten und gepflegt. 

Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
gewährleistet den Zugang zu Gräbern von Deutschen auf sowjeti-
schem Gebiet, ihre Erhaltung und Pflege. 

Die zuständigen Organisationen beider Seiten werden ihre 
Zusammenarbeit in diesen Bereichen verstärken. 

Artikel 19 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken werden den Rechtshilfeverkehr in Zivil-
rechts- und Familienrechtssachen auf der Grundlage des zwi-
schen ihnen geltenden Haager Übereinkommens über den Zivil-
prozeß intensivieren. Beide Seiten werden unter Berücksichtigung 
ihrer Rechtsordnungen und im Einklang mit dem Völkerrecht den 
Rechtshilfeverkehr in Strafsachen zwischen beiden Staaten wei-
terentwickeln. 

Die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken werden 
zusammenwirken bei der Bekämpfung des organisierten Verbre-
chens, des Terrorismus, der Rauschgiftkriminalität, der rechtswi-
drigen Eingriffe in die Zivilluftfahrt und in die Seeschiffahrt, der 
Herstellung oder Verbreitung von Falschgeld, des Schmuggels, 
einschließlich der illegalen Verschiebung von Kunstgegenständen 
über die Grenzen. Verfahren und Bedingungen für das Zusam-
menwirken beider Seiten werden gesondert vereinbart. 

Artikel 20 

Die beiden Regierungen werden unter Berücksichtigung der 
beiderseitigen Interessen und der beiderseits bestehenden 
Zusammenarbeit mit anderen Ländern ihre Zusammenarbeit im 
Rahmen der internationalen Organisationen verstärken. Sie wer-
den einander behilflich sein, die Zusammenarbeit mit internationa-
len, insbesondere europäischen Organisationen und Institutionen 
zu entwickeln, denen eine Seite als Mitglied angehört, falls die 
andere Seite ein entsprechendes Interesse bekundet. 

Artikel 21 

Dieser Vertrag berührt nicht die Rechte und Verpflichtungen 
aus geltenden zweiseitigen und mehrseitigen Übereinkünften, die 
von beiden Seiten mit anderen Staaten geschlossen wurden. 
Dieser Vertrag richtet sich gegen niemanden, beide Seiten 
betrachten ihre Zusammenarbeit als einen Bestandteil und ein 
dynamisches Element der Weiterentwicklung des KSZE-Prozes-
ses. 

Artikel 22 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkun-
den werden so bald wie möglich in Moskau ausgetauscht. 
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Dieser Vertrag tritt am Tage des Austauschs der Ratifikations-
urkunden in Kraft . 

Dieser Vertrag gilt für die Dauer von zwanzig Jahren. Danach 
verlängert er sich stillschweigend um jeweils weitere fünf Jahre, 
sofern nicht einer der Vertragsstaaten den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Jahr vor Ablauf der jeweiligen Gel-
tungsdauer schriftlich kündigt. 

Geschehen zu Bonn am 9. November 1990 in zwei Urschriften, 
jede in deutscher und russischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
Dr. Helmut Kohl 

Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
Michail S. Gorbatschow 
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Denkschrift zu dem Vertrag 

Allgemeines 
Der am 13. September 1990, dem 35. Jahrestag der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion, in 
Moskau paraphierte und am 9. November 1990 in Bonn 
unterzeichnete Vertrag über gute Nachbarschaft, Pa rtner-
schaft und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken beruht auf einer Vereinbarung zwischen dem 
Bundeskanzler und dem sowjetischen Präsidenten anläß-
lich ihrer Gespräche im Kaukasus am 17. Juli 1990. 
Es handelt sich um einen umfassenden Kooperationsver-
trag, der perspektivische Aussagen zu allen wesentlichen 
Bereichen der bilateralen Zusammenarbeit enthält. Er 
besteht aus einer Präambel und 22 Artikeln und ist auf 20 
Jahre befristet mit der Möglichkeit der Verlängerung. 
Die Präambel weist auf die historischen Erfahrungen hin, 
knüpft aber auch an die Traditionen fruchtbarer Zusam-
menarbeit an. Sie bekräftigt die gesamteuropäische Per-
spektive einer europäischen Friedensordnung. Der Ver-
trag legt die Grundsätze für die Gestaltung der Beziehun-
gen fest und stützt sich dabei weitgehend auf KSZE- und 
VN-Grundlagen. 
Der Vertrag enthält einen besonderen Gewaltverzicht, der 
den durch VN-Charta und KSZE-Schlußakte vorgegebe-
nen Rahmen berücksichtigt. Er enthält eine Grenzaus-
sage, die der des Moskauer Vertrags 2) entspricht. 
Der Vertrag schafft im übrigen die Voraussetzungen für 
den Ausbau der Beziehungen auf der Grundlage des 
Moskauer Vertrags, der Gemeinsamen Erklärung vom 
13. Juni 1989 3) sowie der bilateralen Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion. Er 
sieht regelmäßige Konsultationen auf allen Ebenen vor. 

Er enthält Zielsetzungen für die künftige Zusammenarbeit 
in Wi rtschaft , Industrie, Wissenschaft und Technik (kon-
kretisiert durch den gleichzeitig unterzeichneten Vertrag 
über die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Wi rtschaft , Industrie, Wissenschaft 
und Technik), Umweltschutz, Verkehr, Austausch und 
Begegnung, Bildung, Kultur einschließlich Förderung für 
die Deutschen in der Sowjetunion sowie Rückführung von 
verschollenen oder unrechtmäßig verbrachten Kunstschät-
zen. Der Vertrag enthält auch Aussagen zur humanitären 
Zusammenarbeit, zur Kriegsgräberfürsorge, zum Rechts-
hilfeverkehr sowie zur grenzüberschreitenden Verbre-
chensbekämpfung. Gleichzeitig ist für einige dieser Berei-
che auf bestehende oder zu schließende besondere 
Abkommen hingewiesen. Der Vertrag ist nicht der Platz für 
Detailregelungen. 
Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Vertrags 
in Bonn am 9. November 1990 fand ein Notenwechsel 
zwischen den beiden Außenministern statt (siehe Anlage). 
Darin wird auf Artikel 12 Absätze 1 und 2 des Vertrags vom 
31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik über 
die Herstellung der Einheit Deutschlands Bezug genom- 

1) Vertrag vom 12. August 1970 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, BGBl. 1972 II S. 354 

2) Bulletin Nr. 61 vom 15. Juni 1989, S. 542 

men, wie dies bereits in einseitiger Form in Ziffer 4 des 
Gemeinsamen Briefs der Außenminister der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik an die Außenminister der Sowjetunion, Frank-
reichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten im 
Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Vertrags vom 
12. September 1990 über die abschließende Regelung in 
bezug auf Deutschland geschehen ist. 

Die Beendigung der Nachkriegsära, markiert durch die 
Unterzeichnung des Vertrags vom 12. September 1990 
über die abschließende Regelung in bezug auf Deutsch-
land, hat einen Neuanfang in den deutsch-sowjetischen 
Beziehungen ermöglicht. Das gesamte Potential des ver-
einten Deutschland, seine Leistungsfähigkeit und sein Ver-
trauen in die europäische Verankerung der Sowjetunion 
wird in die bilateralen Beziehungen eingebracht. Das ist 
mehr als die Summe der Beziehungen der Sowjetunion zu 
beiden deutschen Staaten: Die Last der Spaltung Deutsch-
lands entfällt und gibt damit den Weg frei für ein qualitativ 
neues Verhältnis. Der Vertrag soll eine Grundlage für 
langfristige Zusammenarbeit sichern. 
Die Sowjetunion hat ähnliche bilaterale Verträge mit ande-
ren europäischen Staaten geschlossen, um ihre Verbin-
dungen mit Europa, insbesondere mit den Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft, zu verstärken. Die Auswir-
kungen auf den gesamteuropäischen Einigungsprozeß, 
auf die Entwicklung einer europäischen Friedensordnung 
einschließlich kooperativer Sicherheitsstrukturen und auf 
ein partnerschaftlich organisiertes West-Ost-Verhältnis 
können nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Besonderes 
Erläuterungen des Vertrags im einzelnen 

Präambel 
Die Präambel weist auf die historischen Erfahrungen hin, 
knüpft aber auch an die Traditionen fruchtbarer Zusam-
menarbeit an, um die Beziehungen zwischen beiden Staa-
ten auf gute Nachbarschaft, Pa rtnerschaft  und Zusam-
menarbeit zu gründen. Sie erinnert an die Verantwortung 
beider Staaten für die Erhaltung des Friedens in Europa 
und der Welt. Sie unterstreicht die gesamteuropäische 
Perspektive einer europäischen Friedensordnung und 
bekräftigt das Bekenntnis beider Staaten zu den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und 
zu den Bestimmungen der Schlußakte von Helsinki vom 
1. August 1975 sowie der nachfolgenden Dokumente der 
KSZE. Eine besondere Bedeutung mißt sie den Men-
schenrechten und Grundfreiheiten zu. 

Artikel 1 
Artikel 1 legt die Grundsätze für die Gestaltung der Bezie-
hungen fest, die weitgehend der Gemeinsamen Erklärung 
vom 13. Juni 1989 entstammen. 

Artikel 2 
Die Formulierung des Artikels 2 entspricht der des Mos-
kauer Vertrages, Artikel 3, 1 -3. Anstrich. 
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Artikel 3 bis 5 

Artikel 3 enthält einen besonderen Gewaltverzicht, der den 
durch VN-Charta und KSZE-Schlußakte vorgegebenen 
Rahmen berücksichtigt. Bestehende Rechte und Pflichten 
im Bereich der Sicherheit werden nicht berührt, wie Arti-
kel 21 ausdrücklich klarstellt. Artikel 4 und 5 enthalten 
Absichtserklärungen über Rüstungskontrolle und Abrü-
stung unter Bezugnahme auf laufende und zukünftige 
Verhandlungen und den KSZE-Prozeß. 

Artikel 6 und 7 

Artikel 6 und 7 sehen in Erweiterung der im deutsch-
sowjetischen Protokoll über Konsultationen vom 
19. Januar 1988 4) enthaltenen Regelungen regelmäßige 
Konsultationen auf allen Ebenen und besondere Konsul-
tationen bei Bedarf vor. 

Artikel 8 

Artikel 8 enthält eine programmatische Aussage über die 
künftige bilaterale Zusammenarbeit in Wi rtschaft, Indu-
strie, Wissenschaft und Technik sowie im Umweltschutz. 
Er verweist auf den gleichzeitig unterzeichneten Vertrag 
über die Entwicklung einer umfassenden Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft 
und Technik und auf gegebenenfalls erforderliche beson-
dere Vereinbarungen für einzelne Sachgebiete. Er unter-
streicht auch die Bedeutung der bestehenden und künftig 
auszuweitenden Zusammenarbeit in der Aus- und Weiter-
bildung von Fach- und Führungskräften der Wi rtschaft . 

Artikel 9 
Artikel 9 enthält Zielsetzungen für den Ausbau und die 
Vertiefung der wi rtschaftlichen Zusammenarbeit in allen 
Bereichen des Wi rtschaftslebens. Er verweist auf die 
bereits geschlossenen Verträge, deren Möglichkeiten und 
vereinbarten Programme voll ausgeschöpft werden sollen. 

Artikel 10 

Artikel 10 bekräftigt die Bedeutung des Abkommens vom 
22. Juli 1986 über wissenschaftlich-technische Zusam-
menarbeit 5). 

Artikel 11 
Artikel 11 betont die Entschlossenheit beider Seiten, ihre 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes auf 
der Grundlage des bestehenden Abkommens vom 
25. Oktober 1988 auszubauen. Er verweist auch auf die 
multilaterale Zusammenarbeit in diesem Bereich. 

Artikel 12 
Artikel 12 enthält eine Absichtserklärung hinsichtlich der 
Erweiterung der Transportverbindungen zwischen beiden 
Staaten. 

Artikel 13 

Artikel 13 bringt das Bemühen beider Seiten zum Aus

-

druck, Visaverfahren zu vereinfachen. Besonderen zwei

-

seitigen Vereinbarungen wird hierdurch nicht vorgegriffen. 

3) Bulletin Nr. 8 vom 21. Januar 1988, S. 56 

4) BGBl. 1988 II S. 394  

Artikel 14 

Artikel 14 enthält Aussagen, denen zufolge die bilaterale 
Zusammenarbeit auf alle Bereiche des staatlichen und 
gesellschaftlichen Lebens ausgedehnt wird. Besondere 
Bedeutung kommt hierbei dem Austausch, Begegnungen 
und gemeinsamen Vorhaben zu. 

Artikel 15 
Artikel 15 enthält programmatische Aussagen zum Ausbau 
der kulturellen Zusammenarbeit und zum Ausbau des 
Austausches im Bildungsbereich. Die Bereitschaft, allen 
interessierten Personen umfassenden Zugang zu Spra-
chen und Kultur der anderen Seite zu ermöglichen, wird 
besonders hervorgehoben. 
In Absatz 5 ist erstmalig eine vertragliche Grundlage für 
die Förderung der Deutschen in der Sowjetunion enthal-
ten. Er knüpft an das Schlußdokument des Kopenhagener 
Treffens über die menschliche Dimension der KSZE an. 

Artikel 16 
Beide Seiten verpflichten sich, sich für die Erhaltung der in 
ihrem Gebiet befindlichen Kulturgüter der anderen Seite 
einzusetzen. Verschollene oder unrechtmäßig verbrachte 
Kunstschätze sollen rückgeführt werden. 

Artikel 17 
Artikel 17 enthält eine Verpflichtung, die humanitäre 
Zusammenarbeit, deren besondere Bedeutung anerkannt 
wird, zu verstärken. 

Artikel 18 

Die auf deutschem Boden errichteten Denkmäler, die den 
sowjetischen Opfern des Krieges und der Gewaltherr-
schaft gewidmet sind, sind gemäß Absatz 1 zu achten. In 
diesem Zusammenhang erklärt die deutsche Seite, daß sie 
unter dem Schutz deutscher Gesetze stehen. Hiermit sind 
vor allem die im Strafgesetzbuch enthaltenen einschlägi-
gen Bestimmungen (§§ 303, 304, 168 StGB) gemeint. Dies 
gilt auch für die sowjetischen Kriegsgräber, die zu erhalten 
und zu pflegen sind. Bei der Formulierung von Absatz 1 
wurde auf die inhaltlich gleiche Formulierung in Ziffer 2 des 
Gemeinsamen Briefs des Bundesministers des Auswärti-
gen und des amtierenden Außenministers der DDR an die 
Außenminister der Sowjetunion, Frankreichs, Großbritan-
niens und der Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit 
der Unterzeichnung des Vertrages vom 12. September 
1990 über die abschließende Regelung in bezug auf 
Deutschland zurückgegriffen. 
Entsprechend gewährleistet die sowjetische Seite in 
Absatz 2 den Zugang zu Gräbern von Deutschen auf 
sowjetischem Gebiet, ihre Erhaltung und Pflege. 
Absatz 3 verweist auf die bestehende und zu verstärkende 
Zusammenarbeit der zuständigen Organisationen beider 
Seiten. 

Artikel 19 

Artikel 19 enthält Aussagen zur Intensivierung und Weiter-
entwicklung des Rechtshilfeverkehrs und zur Zusammen-
arbeit bei der grenzüberschreitenden Verbrechensbe-
kämpfung. Hier bedarf es gesonderter Vereinbarungen; 
zum Beispiel und insbesondere über eine Kooperation bei 
der Bekämpfung der illegalen Einreise von Personen auf 
dem Land-, Luft- und Seeweg. In diesem Zusammenhang 
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ist auch auf die laufenden Verhandlungen über eine 
Ressortvereinbarung über die Zusammenarbeit bei der 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität hinzuweisen. 
In Expertengesprächen im Rahmen der bereits bestehen-
den deutsch-sowjetischen Arbeitsgruppen wird derzeit 
erörtert, wie der zivil- und strafrechtliche Rechtshilfever-
kehr auf der Grundlage des beiderseitigen nationalen 
Rechts, multilateraler Übereinkommen und neu abzu-
schließender bilateraler Übereinkünfte vertieft werden 
kann. 

Artikel 20 

Artikel 20 berücksichtigt die besondere Bedeutung der 
Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisatio-
nen und bringt die Absicht beider Seiten zum Ausdruck, 
diese zu verstärken. 

Artikel 21 

Artikel 21 enthält eine allgemeine Unberührtheitsklausel 
vertraglicher Rechte u n d Verpflichtungen; dies ist be-
deutsam vor allem für die EG-Verträge, den NATO-Vertrag 
und den WEU-Vertrag. Er betont auch die Einbindung der 
bilateralen Zusammenarbeit in den KSZE-Prozeß. 

Artikel 22 

Neben den üblichen Schlußklauseln enthält Artikel 22 in 
Absatz 3 die Bestimmung, daß der Vertrag zunächst für die 
Dauer von 20 Jahren gilt. 

Die Bestimmung des Absatz 2, wonach der Vertrag am 
Tage des Austauschs der Ratifikationsurkunden in Kra ft 

 tritt, ist zwar ungewöhnlich, aber rechtlich unbedenklich, 
weil der Vertrag keine normativen Wirkungen entfaltet. 



Der Bundesminister 
des Auswärtigen 

Bonn, den 9. November 1990 
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Anlage zur Denkschrift 

Sehr geehrter Herr Minister, 

im Zusammenhang mit der heutigen Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbar-
schaft, Partnerschaft  und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß die 
Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik in Artikel 12 Ab-
sätze 1 und 2 des Vertrags vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands 
folgendes vereinbart haben: 

„Die Vertragsparteien sind sich einig, daß die völkerrechtlichen Verträge der Deutschen 
Demokratischen Republik im Zuge der Herstellung der Einheit Deutschlands unter den 
Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes, der Interessenlage der beteiligten Staaten und der 
vertraglichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland sowie nach den Prinzipien 
einer freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung und unter Beach-
tung der Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaften mit den Vertragspartnern der 
Deutschen Demokratischen Republik zu erörtern sind, um ihre Fortgeltung, Anpassung oder 
ihr Erlöschen zu regeln beziehungsweise festzustellen. 

Das vereinte Deutschland legt seine Haltung zum Übergang völkerrechtlicher Verträge der 
Deutschen Demokratischen Republik nach Konsultationen mit den jeweiligen Vertragspart-
nern und mit den Europäischen Gemeinschaften, soweit deren Zuständigkeiten berührt sind, 
fest." 
Bezüglich der im Vertrag genannten Konsultationen mit den Vertragspartnern der Deut-

schen Demokratischen Republik stelle ich fest, daß — wie bei unseren Gesprächen in Moskau 
am 17. August 1990 besprochen — die Konsultationen mit der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken bereits eingeleitet wurden und von den von beiden Seiten beauftragten 
Vertretern der Außenministerien fortgeführt und innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Vertrags abgeschlossen werden. 

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung 

Hans-Dietrich Genscher 

Seiner Exzellenz 
dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
Herm Eduard Amwrossijewitsch Schewardnadse 
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Inoffizielle Übersetzung 

Der Minister 
für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR 

Moskau, den 9. November 1990 

Sehr geehrter Herr Minister! 

Ich habe die Ehre, den Empfang Ihres Briefes vom 9. November 1990 mit dem folgenden 
Wortlaut zu bestätigen. 

„Im Zusammenhang mit der heutigen Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbar-
schaft, Partnerschaft  und Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken möchte ich Ihnen mitteilen, daß die Regierun-
gen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in den 
Sätzen 1 und 2 des Artikels 12 des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 
31. August 1990 folgendes vereinbart haben: 

„Die Vertragsparteien sind sich einig, daß die völkerrechtlichen Verträge der Deutschen 
Demokratischen Republik im Zuge der Herstellung der Einheit Deutschlands unter den 
Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes, der Interessenlage der beteiligten Staaten und der 
vertraglichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland sowie nach den Prinzipien 
einer freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung und unter Beach-
tung der Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaften mit den Vertragspartnern der 
Deutschen Demokratischen Republik zu erörtern sind, um ihre Fortgeltung, Anpassung oder 
ihr Erlöschen zu regeln beziehungsweise festzustellen. 

Das vereinte Deutschland legt seine Haltung zum Übergang völkerrechtlicher Verträge der 
Deutschen Demokratischen Republik nach Konsultationen mit den jeweiligen Vertragspart-
nern und mit den Europäischen Gemeinschaften, soweit deren Zuständigkeiten berührt sind, 
fest". 

Hinsichtlich der Konsultationen mit den Vertragspartnern der Deutschen Demokratischen 
Republik möchte ich hervorheben, daß — wie es bei unserem Gespräch in Moskau am 
17. August 1990 vereinbart wurde — die Konsultationen mit der UdSSR bereits angelaufen 
sind und von den von beiden Seiten bestimmten Vertretern der Außenministerien fortgesetzt 
werden, um sie innerhalb von 18 Monaten nach dem Inkrafttreten des obengenannten 
Vertrages abzuschließen." 

Die Sowjetunion nimmt das von den Regierungen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Bundesrepublik Deutschland erzielte Einvernehmen hinsichtlich der völkerrechtlichen 
Verträge der Deutschen Demokratischen Republik zur Kenntnis, in Übereinstimmung mit dem 
die bilateralen Verträge oder Abkommen zwischen der Union der Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken und der Deutschen Demokratischen Republik einseitig, das heißt ohne vorherige 
Konsultationen, nicht gekündigt bzw. revidiert werden. 

Wir gehen ebenso davon aus, daß die Lösung von den mit diesen Verträgen und 
Abkommen verbundenen Fragen unter Berücksichtigung des Vertrauensschutzes, der Ver-
tragsverpflichtungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und im Einklang mit den 
Grundsätzen des Staatsaufbaus der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken im Laufe der 
Konsultationen gefunden wird, die in Übereinstimmung mit der Vereinbarung zwischen den 
Außenministern der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Bundesrepublik 
Deutschland vom 17. August d. J. angelaufen sind und von den von beiden Seiten bestimm-
ten Vertretern der Außenministerien fortgesetzt werden, um diese Konsultationen innerhalb 
von 18 Monaten nach dem Inkrafttreten des obengenannten Vertrages abzuschließen. 

E. Schewardnadse 

Seiner Exzellenz 
Dem Bundesminister 
des Auswärtigen 
der Bundesrepublik 
Deutschland 
Herrn H.-D. Genscher 
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